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Vorvertragliche Informationen für die in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten
Finanzprodukte

Eine nachhaltige
Investition ist ei-
ne Investition in
eine Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur Er-
reichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels bei-
trägt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die
Unternehmen, in
die investiert wird,
Verfahrensweisen
einer guten Unter-
nehmensführung
anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in
der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und
ein Verzeichnis
von ökologisch
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten
enthält. Diese Ver-
ordnung umfasst
kein Verzeichnis
der sozial nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkeiten.
Nachhaltige Inves-
titionen mit ei-
nem Umweltziel
könnten taxono-
miekonform sein
oder nicht.

 

Name des Produkts:
Digital  Unit-linked  Portfolio  -  Volkswohl-
bund  ESG  1

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990069RUZ9NHJAA102

Ökologische und/oder soziale Merkmale
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil
von 10,00 % an nachhaltigen Investitio-
nen

  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

  mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind

  mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie nicht als ökologisch nachhal-
tig einzustufen sind

    mit einem sozialen Ziel
Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt.

 

  Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen, in-
wieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkma-
le erreicht werden.

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhalti-
gen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 5% an nachhalti-
gen Investitionen.
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezo-
gen?

●

 

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale in den Berei-
chen Klimaschutz, Unternehmensführung (Governance) und soziale Normen, indem ei-
ne Anlageempfehlung in Zielfonds gemacht wird (1) die Emittenten meiden mit exzessi-
ven Klima- und Transitionsrisiken, (2) die Emittenten meiden mit dem höchsten Schwe-
regrad von Norm-Verstößen (d.h. im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Nor-
men für Unternehmensführung, Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und Um-
weltsicherheit und Geschäftsethik).
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Darüber hinaus investiert dieses Finanzprodukt überwiegend in Zielfonds, die eine Art.8
oder Art. 9 Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 aufwei-
sen. Dieses Finanzprodukt hat keinen Referenzwert für die Erreichung der beworbenen
ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

     

 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise ge-
tätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

●

 

Dieses Finanzprodukt wird mittelbar über Investitionen in Zielfonds teilweise in nach-
haltige Anlagen gemäß Artikel 2 Absatz 17 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhal-
tigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) investie-
ren. Diese nachhaltigen Anlagen werden mindestens zu einem der UN-SDGs beitragen,
die ökologische und/oder soziale Zielsetzungen haben, wie beispielsweise folgende
(nicht abschließende Liste).

     

     

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen
handelt es sich um
die bedeutends-
ten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsent-
scheidungen auf
Nachhaltigkeits-
faktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und Be-
schäftigung, Ach-
tung der Men-
schenrechte und
Bekämpfung von
Korruption und
Bestechung.

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt
werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich scha-
den?

●

 

Die DNSH-Bewertung ist ein integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsbewertung von
Anlagen und beurteilt, ob durch eine Wirtschaftstätigkeit, die zu einem UN-SDG beiträgt,
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich beeinträchtigt werden. Wird eine erhebliche
Beeinträchtigung festgestellt,  besteht die Wirtschaftstätigkeit die DNSH-Bewertung
nicht und kann nicht als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit angesehen werden.

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-
rücksichtigt?

 

Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR werden in der
Nachhaltigkeitsbewertung einer Anlage systematisch alle verpflichtenden Indikato-
ren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen aus Tabelle 1 sowie relevante In-
dikatoren  aus  Tabelle  2  und  3  in  Anhang  I  der  Delegierten  Verordnung  (EU)
2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der SFDR integriert. Unter Berücksichti-
gung  dieser  nachteiligen  Auswirkungen  wurden  quantitative  Schwellenwerte
und/oder qualitative Werte festgelegt, anhand derer bestimmt wird, ob eine Anla-
ge die ökologischen oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt. Diese Werte wer-
den auf der Grundlage verschiedener externer und interner Faktoren, wie Datenver-
fügbarkeit, politische Ziele oder Marktentwicklungen, festgelegt und können künf-
tig angepasst werden.

     

 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Un-
ternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrech-
te in Einklang? Nähere Angaben:

 

0.0 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren berücksichtigt?

 

 

Ja, Im Rahmen der DNSH-Bewertung gemäß Artikel 2 Absatz 17 SFDR werden in der
Nachhaltigkeitsbewertung einer Anlage systematisch alle verpflichtenden Indikatoren
für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen aus Tabelle 1 sowie relevante Indikato-
ren aus Tabelle 2 und 3 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der
Kommission zur Ergänzung der SFDR integriert. Unter Berücksichtigung dieser nachtei-
ligen Auswirkungen wurden quantitative Schwellenwerte und/oder qualitative Werte
festgelegt, anhand derer bestimmt wird, ob eine Anlage die ökologischen oder sozia-
len Ziele erheblich beeinträchtigt. Diese Werte werden auf der Grundlage verschiede-
ner externer und interner Faktoren, wie Datenverfügbarkeit,  politische Ziele oder
Marktentwicklungen, festgelegt und können künftig angepasst werden.

     

    Nein

  Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investi-
tionsentscheidun-
gen, wobei be-
stimmte Kriterien
wie beispielswei-
se Investitionszie-
le oder Risikotole-
ranz berücksich-
tigt werden.

 

Das Multi-Asset-Modellportfolio hat eine Allokation in ETFs, die überwiegend als Artikel 8-
Fonds oder Artikel 9-Fonds der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 kategorisiert
sind. Die Finanzportfolioverwaltung zielt auf die Erreichung der beworbenen ökologi-
schen und sozialen Merkmale durch die folgenden, nicht abschließenden Elemente der
Nachhaltigkeitsstrategie ab:
 

Ausschlüsse, wie näher beschrieben im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Ele-
mente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit
diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wer-
den?“.
 

Das Vermögen des Finanzprodukts wird vorwiegend in Anlagen investiert, die die definier-
ten Standards für die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllen, wie in
den folgenden Abschnitten dargelegt. Die Strategie des Finanzprodukts im Hinblick auf
die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ist ein integraler Bestandteil der
ESG-Bewertungsmethode, die in der ESG-Datenbank hinterlegt ist und als Teil des Anlage-
prozesses des Finanzprodukts fortlaufend überwacht wird.

     

 
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investi-
tionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?

●

 

ESG-Bewertungsmethodik
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Dieses Finanzprodukt strebt an, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-
male zu erreichen, indem potenzielle Anlagen unabhängig von deren wirtschaftlichen
Erfolgsaussichten anhand einer proprietären ESG-Bewertungsmethodik bewertet wer-
den. Diese Methodik basiert auf der ESG-Datenbank, die Daten mehrerer ESG-Datenan-
bieter, öffentliche Quellen sowie interne Bewertungen (auf Grundlage einer definierten
Bewertungs- und Klassifizierungsmethodik) nutzt, um abgeleitete Gesamtbewertungen
zu erzielen. Die ESG-Datenbank beruht daher zum einen auf Daten und Zahlen und zum
anderen auf internen Beurteilungen, die Faktoren berücksichtigen, die über die verar-
beiteten Zahlen und Daten hinausgehen, wie zum Beispiel zukünftig erwartete ESG-Ent-
wicklungen, Plausibilität der Daten im Hinblick auf vergangene oder zukünftige Ereig-
nisse, Dialogbereitschaft zu ESG-Themen und unternehmerische Entscheidungen eines
Emittenten. Wie nachfolgend näher beschrieben, leitet die ESG-Datenbank innerhalb
verschiedener Bewertungsansätze anhand der Buchstaben „A“ bis „F“ kodierte Bewer-
tungen ab.

     

 
 

Innerhalb einzelner Bewertungsansätze erhalten Emittenten eine von sechs möglichen
Bewertungen, wobei „A“ die höchste Bewertung und „F“ die niedrigste Bewertung dar-
stellt.

     

 

 

Im Falle dessen, dass das Finanzprodukt in Zielfonds investiert, wird eine Durchschau
der Zielfonds auf die darunter liegenden Emittenten vorgenommen und dem Zielfonds
unter Berücksichtigung der vorgenannten ESG-Bewertungsmethodik und der jeweiligen
Exposition im Portfolio hinsichtlich Klimatransitionsrisiko und Verstößen gegen aner-
kannte Normen eine Bewertung von „A“ bis „F“ zugeschrieben.

     

 

 

Wird die Bewertung des Zielfonds entsprechend einem Bewertungsansatz als nicht aus-
reichend erachtet, ist es dem Portfoliomanagement untersagt, in diesen Zielfonds zu in-
vestieren, auch wenn dieser entsprechend den anderen Bewertungsansätzen grundsätz-
lich investierbar wäre. In diesem Sinne wird jede Bewertung innerhalb eines Bewer-
tungsansatzes individuell betrachtet und kann zum Ausschluss eines Zielfonds führen.

     

   
Die ESG-Datenbank nutzt zur Beurteilung, ob die beworbenen ökologischen und/oder
sozialen Merkmale bei Zielfonds vorliegen, folgende Bewertungsansätze:

     

    DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung
     

 

 

Die DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung beurteilt den konkreten Zielfonds im
Zusammenhang mit dem Klimawandel und Umweltveränderungen, zum Beispiel in Be-
zug auf die Reduzierung von Treibhausgasen und Wasserschutz. Dabei werden Emitten-
ten, die zum Klimawandel und anderen negativen Umweltveränderungen weniger bei-
tragen, beziehungsweise die diesen Risiken weniger ausgesetzt sind, besser bewertet.

     

   
Zielfonds mit einem exzessiven Klimarisikoprofil (d.h. einer „F“-Bewertung) sind als An-
lage ausgeschlossen.

     

    DWS Norm-Bewertung
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Die DWS Norm-Bewertung beurteilt den Zielfonds mit Bezug zu Prinzipien des United
Nations Global Compact, der Standards der International Labour Organisation sowie
das Verhalten im Rahmen allgemein anerkannter internationaler Normen und Grund-
sätze. Die Norm-Bewertung prüft zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, Verletzun-
gen von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit, nachteilige Umweltauswir-
kungen und Geschäftsethik.

     

   
Zielfonds mit dem höchsten Schweregrad von Norm-Verstößen (d.h. einer „F“-Bewer-
tung) sind als Anlage ausgeschlossen.

     

    EU SFDR Artikel 8/9
     

 

 

Dieser Datenpunkt wird vom Datenanbieter MSCI bezogen. Die Verordnung (EU) Nr.
2019/2088 Offenlegungsverordnung enthält Anforderungen für Finanzmarktteilnehmer,
die mit einem Finanzprodukt ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben (Art. 8)
oder die eine nachhaltige Investition als Anlageziel haben (Art. 9). Das hier zu Grunde
liegende Finanzprodukt darf überwiegend nur in Zielfonds investieren, welchen eine
Nachhaltigkeitsstrategie zu Grunde liegt, die gem. Art. 8 und/oder Art. 9 offenlegungs-
pflichtig ist.

     

Die Verfahrens-
weisen einer gu-
ten Unterneh-
mensführung um-
fassen solide Ma-
nagementstruktu-
ren, die Beziehun-
gen zu den Arbeit-
nehmern, die Ver-
gütung von Mitar-
beitern sowie die
Einhaltung der
Steuervorschrif-
ten.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die
investiert wird, bewertet?

●

 

Das Verfahren zur Bewertung der Praktiken guter Unternehmensführung der Beteili-
gungsunternehmen basiert  auf  der DWS Norm-Bewertung,  die in dem eigenen Ab-
schnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die
Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbenen
ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden?“ näher beschrieben wird. De-
mentsprechend befolgen die bewerteten Beteiligungsunternehmen Praktiken guter Un-
ternehmensführung.

  Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

 

 

Wie obenstehend ausgeführt, strebt die Vermögensallokation die Erreichung der vom
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale in Übereinstimmung
mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie an. Folgende Mindestquoten sind
zu erfüllen:

     

   
51% der Anlagen stehen im Einklang mit ökologischen und sozialen Merkmalen (#1 aus-
gerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale), von denen

     

    •10% nachhaltige Investitionen sind (“#1A Nachhaltige Investitionen”), davon
     

   
•41% andere ökologische oder soziale Merkmale bewerben (“#1B Andere ökologische
oder soziale Merkmale”).

     

    Bis zu 49% der Anlagen erfüllen diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen).
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Die Vermögensal-
lokation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen
in bestimmte Ver-
mögenswerte an.

 

 

            #1A Nachhaltige In-
vestitionen

10,00%

   
 

               

                   

      #1 Ausgerichtet auf
ökologische oder so-

ziale Merkmale
51,00%

         
 

               

                   

Investitionen
          #1B Andere ökologi-

sche oder soziale
Merkmale

41,00%

     

               

                   

      #2 Andere Investitio-
nen

49,00%

           

                 

 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-
nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden.

 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die
weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige
Investitionen eingestuft werden.

 

  Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgen-
de Unterkategorien:

 

 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitio-
nen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investi-
tionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als
nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

     

     

sind nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien
für ökologisch
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten
gemäß der EU-Ta-
xonomie nicht be-
rücksichtigen.

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindest-
schutz?

 

Dieses Finanzprodukt bewirbt eine überwiegende Vermögensallokation in Anlagen,
die mit ökologischen oder sozialen Merkmalen oder einer Kombination von beidem
im Einklang stehen (#1 ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Dar-
über hinaus wird dieses Finanzprodukt ergänzend in Anlagen investieren, die als
nichtkonform mit den beworbenen Merkmalen gelten (#2 Andere Investitionen).
Diese anderen Anlagen können alle in der jeweiligen Anlagepolitik vorgesehenen
Anlageklassen zu Zwecken wie Hedging, Liquiditätsmanagement und Portfoliodiver-
sifikation umfassen.
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  Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

    Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
     

    https://volkswohl.tools.factsheetslive.com
     

    https://www.fondsfittery.de/#fondsboxen-section

  Rechtliche Hinweise

 
 

Wir bemühen uns darum, die Inhalte dieser Informationen kontinuierlich zu pflegen und
zu aktualisieren. Eine Haftung oder Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der zur Verfügung gestellten Daten können wir aber nicht übernehmen.
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